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§ 24e GenG Aufgaben, Rechte und
Verantwortlichkeit des

Aufsichtsrats
 GenG - Genossenschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Er kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht über

die Angelegenheiten der Genossenschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen

verlangen. Auch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann einen Bericht, jedoch nur an den Aufsichtsrat als

solchen, verlangen; lehnt der Vorstand die von einem einzelnen Mitglied verlangte Berichterstattung ab, so kann

das Mitglied auf dem Verlangen nur dann beharren, wenn ein anderes Aufsichtsratsmitglied dies unterstützt. Der

Vorsitzende des Aufsichtsrats kann einen Bericht auch ohne Unterstützung eines anderen Aufsichtsratsmitglieds

verlangen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie ihren Vermögensstand,

namentlich die Bestände an Geld, Wertpapieren und Waren, einsehen und prüfen; er kann damit auch zwei oder

mehrere Mitglieder oder mit bestimmten Aufgaben besondere Sachverständige betrauen.

2. (2)Der Aufsichtsrat kann, sobald es ihm notwendig erscheint, Vorstandsmitglieder und Beamte vorläufig, und

zwar bis zur Entscheidung der demnächst zu berufenden Generalversammlung, von ihren Befugnissen entbinden

und wegen einstweiliger Fortführung der Geschäfte die nötigen Anstalten treffen. Ist für die endgültige

Abberufung von Vorstandsmitgliedern die Generalversammlung zuständig, so hat der Aufsichtsrat diese –

nötigenfalls nach Klärung des Sachverhalts – unverzüglich einzuberufen.

3. (3)Der Genossenschaftsvertrag, die Generalversammlung oder der Aufsichtsrat können anordnen, dass

bestimmte Arten von Geschäften nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

Mindestens folgende Geschäfte sollen in aufsichtsratspflichtigen Genossenschaften (§ 24 Abs. 1) nur mit

Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden:

1. 1.der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen § 189a Z 2 UGB) sowie der Erwerb, die Veräußerung

und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben;

2. 2.der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften, soweit dies nicht zum gewöhnlichen

Geschäftsbetrieb gehört;

3. 3.die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen;

4. 4.Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im Einzelnen und insgesamt in einem Geschäftsjahr

übersteigen;

5. 5.die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die einen bestimmten Betrag im Einzelnen und

insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen;

6. 6.die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;

7. 7.die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;

8. 8.die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;

9. 9.die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/geng/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/189a


Pensionszusagen an leitende Angestellte (§ 80 Aktiengesetz 1965);

10. 10.die Erteilung der Prokura;

11. 11.sofern der Genossenschaftsvertrag die Bestellung der Geschäftsleiter gemäß § 2 Z 1 lit. b BWG durch den

Vorstand vorsieht, deren Bestellung;

12. 12.der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer

Tätigkeit im Aufsichtsrat und außerhalb des Bereichs der Zweckgeschäfte gegenüber der Genossenschaft

oder einem Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 UGB) zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges

Entgelt verpflichten. Dies gilt auch für derartige Verträge mit Unternehmen, an denen ein

Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat;

13. 13.die Übernahme einer leitenden Stellung (§ 80 Aktiengesetz 1965) in der Genossenschaft innerhalb von

zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer (Revisor), durch den

Konzernabschlussprüfer (Revisor), durch den Abschlussprüfer (Revisor) eines bedeutenden verbundenen

Unternehmens oder durch den den jeweiligen Bestätigungsvermerk unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer

sowie eine für ihn tätige Person, die eine maßgeblich leitende Funktion bei der Prüfung ausgeübt hat, soweit

dies nicht gemäß § 271c UGB untersagt ist.

Zu den in Z 1 und 2 genannten Geschäften können die Satzung oder der Aufsichtsrat Betragsgrenzen festsetzen;

zu den in Z 4, 5 und 6 genannten Geschäften haben die Satzung oder der Aufsichtsrat eine Betragsgrenze

festzusetzen.

4. (4)Der Aufsichtsrat hat die Rechnungen über die einzelnen Geschäftsperioden, insbesondere die

Jahresrechnungen, die Bilanzen und allfällige Vorschläge zur Gewinnverteilung zu prüfen und darüber alljährlich

der Generalversammlung Bericht zu erstatten.

5. (5)Er hat eine Generalversammlung einzuberufen, wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist.

6. (6)Die Mitglieder des Aufsichtsrats haften für den Schaden, welchen sie durch die Nichterfüllung ihrer

Obliegenheiten verursachen.
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